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Entschließung der 

Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 
 

Neues Bundeskriminalamtgesetz - Informationspool beschneidet Grundrechte 
 
Der „Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtgesetzes “ (BT-
Drs. 18/11326 und 18/11163; BR-Drs. 109/17) ändert das polizeiliche Datenschutzrecht 
grundlegend und betrifft Polizeibehörden in Bund und Ländern gleichermaßen. Er be-
schränkt sich nicht darauf, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Urteil 
vom 20. April 2016 zum Bundeskriminalamtgesetz und aus der neuen EU-Richtlinie zum 
Datenschutz im Bereich Justiz und Inneres umzusetzen. Tatsächlich nimmt er sogar wich-
tige Datenschutzregeln und Verfahrenssicherungen zurück, die der Gesetzgeber nach 
dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts geschaffen hatte.  
Der Entwurf ändert den bisherigen Informationsverbund für alle Polizeibehörden grundle-
gend. Dieser ist nicht mehr nach Dateien untergliedert und führt zu unverhältnismäßig 
weitreichenden Speicherungen. In dieser Form ist dies weder durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zum BKAG noch durch die EU-Richtlinie zum Datenschutz im Be-
reich Justiz und Inneres veranlasst. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts fordert, 
den Zweck der jeweiligen Ermittlungsmaßnahmen bei allen weiteren Schritten zu berück-
sichtigen, bei denen die ermittelten Daten verwendet werden. Nicht im Einklang damit 
steht es, Verfahrenssicherungen und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen aufzu-
geben. 
Abzulehnen ist insbesondere der vorgesehene Verzicht auf Err ichtungsanordnungen. 
Diese sind bislang Ausgangspunkt sowohl für datenschutzrechtliche Kontrollen als auch 
die Selbstkontrolle der Polizeibehörden. In ihnen wird festgelegt, zu welchen Zwecken 
personenbezogene Daten gespeichert sind. Dies ist eine wesentliche verfassungsrechtli-
che Vorgabe. Die neuen Regeln führen zu umfassenden themenübergreifenden Verknüp-
fungen und Abgleichen aller gespeicherten Personen. Sie verkürzen die Kontrollmöglich-
keiten der Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern.  
Ebenso sind die künftig durch die geplante „Mitziehautomatik“ erheblich längeren Spei-
cherfristen abzulehnen. Die geplante Neuregelung hat zur Folge, dass alte Speicherun-
gen – auch zu Personen, die lediglich im Verdacht standen, eine Straftat begangen zu ha-
ben und die nicht verurteilt wurden – bei jedem neuen Speicheranlass ungeprüft weiter 
fortgeschrieben werden. Dafür soll es schon genügen, wenn die betroffene Person als 
Zeuge oder Kontaktperson erneut in Erscheinung tritt. Auch dies verstößt gegen das 
durch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes bekräftigte Über-
maßverbot. 
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder fordert daher, den Gesetzentwurf in der parlamentarischen Beratung datenschutz-
konform zu überarbeiten! 


